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Vorwort zur 2. Auflage

Die im Jahre 2021 erschienene erste Auflage dieses Buches ist erfreulich positiv auf-
genommen worden. Für die nun vorgelegte zweite Auflage haben wird das Buch aktua-
lisiert und erweitert. Hinzugefügt haben wir zwei neue Kapitel zum Kostenrecht (§ 15)
und zur Nachfolge in den landwirtschaftlichen Betrieb aufgrund Verfügung von Todes
wegen (§ 18) mit einem Muster (Testament des Eigentümers eines Hofes im Sinne der
HöfeO). Wir folgen damit Anregungen, die uns aus dem Kreis der Leserinnen und Leser
erreicht haben. Trotz des zusätzlichen Kapitels über die Rechtsnachfolge aufgrund Ver-
fügung von Todes wegen bleibt allerdings die lebzeitige Übergabe landwirtschaftlicher
Betriebe der eindeutige Schwerpunkt des Buches.

Eingearbeitet wurde das am 1.1.2025 in Kraft getretene Gesetz zur Änderung der Höfe-
ordnung und zur Änderung der Verfahrensordnung für Höfesachen, das die Vorausset-
zungen für die Hofeigenschaft und die Abfindung der weichenden Erben bei Höfen im
Sinne der Höfeordnung neu geregelt hat.

Rechtsprechung und Literatur sind bis Januar 2026 berücksichtigt.

Ein besonderer Dank gilt Frau Birgit Rehm vom Deutschen Notarverlag, die die Fertig-
stellung dieser zweiten Auflage mit großer Geduld, Hilfsbereitschaft und Ausdauer geför-
dert hat.

Königswinter, Jülich und Bonn, im Februar 2026

Heiner Roemer Christian Vaupel Ralf Stephany
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Vorwort zur 1. Auflage

Die Übergabe landwirtschaftlicher Betriebe stellt im Rahmen der Beratung und Vertrags-
gestaltung der vorweggenommenen Erbfolge, die an sich schon kein ganz einfaches
Rechtsgebiet ist, noch einmal eine Besonderheit für sich dar. Diese resultiert zum einen
aus der Eigenart der zu beachtenden Vorschriften des materiellen Rechts und des Verfah-
rensrechts. Das gilt vor allem für die Übergabe eines Hofes im Sinne der Höfeordnung, da
die Bestimmungen der Höfeordnung ganz erheblich von den Vorschriften des allgemei-
nen Rechts des BGB abweichen und zudem höfespezifische verfahrensrechtliche Vor-
gaben im Rahmen der Vorbereitung, Ausgestaltung und Abwicklung einer Hofübergabe
zu berücksichtigen sind.

Auch der Gegenstand des Übergabevertrages, der ihm zugrundeliegende Lebenssachver-
halt und die durch den Vertrag zu regelnden Fragen weisen Besonderheiten auf, die die
Übergabe eines landwirtschaftlichen Betriebes als eigenständigen Vertragstyp kenn-
zeichnen, und zwar nicht nur im Geltungsbereich der Höfeordnung, also in Nordrhein-
Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg, sondern auch in den übri-
gen Teilen Deutschlands.

Hinzu kommen die historisch gewachsenen und regionaltypischen Gepflogenheiten rund
um die Nachfolge und die Übergabe landwirtschaftlicher Betriebe, die oft schon seit
Generationen in Familienhand fortgeführt werden.

Das Steuerrecht spielt aufgrund seiner schon traditionellen Besonderheiten im Bereich
der Übergabe landwirtschaftlicher Betriebe eine wichtige Rolle. Die steuerrechtlichen
Aspekte werden daher ebenfalls berücksichtigt und in § 15 ausführlich erläutert. Das Jah-
ressteuergesetz 2020, das gerade für die lebzeitige Übertragung landwirtschaftlicher
Betriebe wesentliche Klarstellungen getroffen hat, ist eingearbeitet.

Ein besonderer Dank gilt Frau Uta Greferath-Russ vom Deutschen Notarverlag, die die
Fertigstellung dieses Buches mit bewundernswerter Geduld und Ausdauer gefördert hat.

Jülich und Bonn, im März 2021

Heiner Roemer Christian Vaupel Ralf Stephany
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Bedanken möchte sich der Verlag, auch im Namen von
Herrn Dr. Roemer, beim C.H. Beck Verlag. Da Herr
Dr. Roemer Mitautor bei den im C.H. Beck Verlag ver-
öffentlichten Werken „Beck’sches Formularbuch Immo-
bilienrecht“ und „Formularbuch Vermögens- und Unter-
nehmensnachfolge“ ist bzw. war, konnte er erst auf der
Grundlage der Genehmigung durch den C.H. Beck Verlag
an dem Buch „NotarFormulare Übergabe landwirtschaft-
licher Betriebe“ als Mitautor mitwirken. Die in diesem
Buch enthaltenen Muster und Erläuterungen stimmen teil-
weise mit den vom Autor verfassten Texten in den genann-
ten im C.H. Beck Verlag veröffentlichten Werken überein
oder lehnen sich an diese an.
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§ 1 Einführung

A. Der Übergabevertrag als Regelfall der Vermögensnachfolge
in einen landwirtschaftlichen Betrieb

1Die lebzeitige Übertragung durch Übergabevertrag ist der in der Praxis weitaus häufigste
Fall der Vermögensnachfolge in einen landwirtschaftlichen Betrieb.1 Man schätzt, dass
ca. 90 % der landwirtschaftlichen Betriebe einschließlich solcher außerhalb des Gel-
tungsbereichs der HöfeO zu Lebzeiten des Eigentümers durch Übergabevertrag an den
(Hof-) Nachfolger übertragen werden,2 also nicht erst mit dem Tode des Eigentümers
übergehen. Daher liegt der Schwerpunkt dieses Formularbuches auf dem Übergabever-
trag. Verfügungen von Todes wegen, welche die Vererbung landwirtschaftlicher Betriebe
zum Gegenstand haben, werden jedoch in einem kurzen Abschnitt (§ 18) und in einem
eigenen Musterformular behandelt.3

B. Gründe für eine vorweggenommene Hoferbfolge

2Die lebzeitige Übertragung des landwirtschaftlichen Betriebes durch Übergabevertrag ist
der Nachfolge durch (Hof-) Erbfall vorzuziehen. Eine Hofnachfolge, die erst mit dem
Tode des Eigentümers stattfindet und dazu führt, dass der Hoferbe den landwirtschaftli-
chen Betrieb erst in weit fortgeschrittenem Alter übernimmt, ist diesem zumeist nicht
zuzumuten.4 Dies gilt insbesondere im Hinblick auf den Strukturwandel in der Landwirt-
schaft. Der vorgesehene Nachfolger, in der Regel ein Kind oder sonstiger naher Angehö-
riger des Veräußerers, hat häufig bereits viele Jahre und gegen meist bescheidene Entloh-
nung im Betrieb des Übergebers mitgearbeitet und sich auf seine künftige Stellung als
Betriebsinhaber und Hofeigentümer vorbereitet. Der Übergabevertrag verschafft ihm
das Eigentum am Hof und verhindert, dass berechtigte Erwartungen, Berufs- und Lebens-
planungen des Übernehmers durch eine spätere Willensänderung des Übergebers ent-
täuscht werden.

3Neben dem Vorteil eines rechtzeitigen Generationenwechsels hat die lebzeitige Übergabe
des landwirtschaftlichen Betriebes noch weitere Vorzüge. Der Übergabevertrag kann,
wenn an seinem Abschluss, was zu empfehlen ist, die pflichtteilsberechtigten weichenden
Erben beteiligt sind, deren Ansprüche in Bezug auf den landwirtschaftlichen Betrieb

1 Ausführlich zum Hofübergabevertrag in der notariellen Praxis Roemer, AUR 2025, 42 ff. (Teil 1) und AUR
2025, 82 ff. (Teil 2).

2 Ruby, ZEV 2006, 351, 352.
3 Insoweit den Anregungen folgend, die in einigen Rezensionen der Vorauflage geäußert wurden, vgl. Becker,

RdL 2021, 387; Müller-Engels, DNotI-Report 2021, 102, 103.
4 Vgl. hierzu und zum Folgenden Hannes/Roemer, S. 1339 ff.
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abschließend regeln, flankiert durch Verzichte, insbesondere gegenständlich beschränkte
Pflichtteilsverzichte und – im Geltungsbereich der HöfeO – Abfindungsverzichte. Die
wirtschaftlichen und persönlichen Bedürfnisse und Interessen des Übergebers und seines
Ehegatten, deren Altersversorgung häufig zumindest teilweise mit aus dem Betrieb zu er-
wirtschaftenden Zahlungen sichergestellt und denen ein lebenslanges Wohnen auf dem
Hof – gegebenenfalls mit häuslicher Pflege und Betreuung durch den Übernehmer –
ermöglicht werden soll, können durch eine entsprechende Ausgestaltung des (Hof-) Über-
gabevertrages angemessen berücksichtigt werden. Ein unter Beteiligung der weichenden
Erben geschlossener Übergabevertrag dient darüber hinaus dem Familienfrieden und
dem Zusammenhalt der mitwirkenden Familienmitglieder.

4 Liegt der landwirtschaftliche Betrieb, der übertragen werden soll, im Geltungsbereich der
Höfeordnung (HöfeO), also gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 HöfeO in Hamburg, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen oder Schleswig-Holstein,5 und erfüllt er die Voraussetzungen des
§ 1 Abs. 1 HöfeO, so hat der Übergabevertrag die vom allgemeinen Recht abweichenden
Vorschriften der HöfeO zu beachten, einschließlich der hieraus folgenden verfahrensrecht-
lichen Besonderheiten. In diesem Buch werden sowohl der Übergabevertrag über einen Hof
im Sinne der HöfeO (Hofübergabevertrag) als auch der Übergabevertrag über einen land-
wirtschaftlichen Betrieb, der nicht Hof im Sinne der HöfeO ist, behandelt. Da die HöfeO
dem Hofeigentümer die Möglichkeit eröffnet, die Hofeigenschaft aufzuheben (§ 1 Abs. 4
HöfeO), können auch im Geltungsbereich der HöfeO Übergabeverträge über landwirtschaft-
liche Betriebe abgeschlossen werden, auf welche die HöfeO keine Anwendung findet, wenn
der Hofeigentümer zuvor gemäß § 1 Abs. 4 HöfeO die Hofeigenschaft durch Hofaufgabe-
erklärung (negative Hoferklärung) und anschließende Löschung des Hofvermerks im Grund-
buch beseitigt hat. Zur Hofaufgabeerklärung vgl. ausführlich § 3 Abschn. D, § 3 Rdn 29 ff.

5 Häufiger Anlass für eine lebzeitige Übergabe des landwirtschaftlichen Betriebes war bis
zum Jahre 2018 auch das Bestreben, die sozialversicherungsrechtlichen Vorgaben für
den Bezug der gesetzlichen Altersrente des abgebenden Landwirts zu erfüllen.6 Nach
§ 11 Abs. 1 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte (ALG) bestand nämlich
ein Anspruch auf Regelaltersrente nur dann, wenn – neben der Erreichung der Regel-
alterszeit und der Erfüllung der Wartezeit von 15 Jahren – das Unternehmen der Land-
wirtschaft abgegeben war (§ 11 Abs. 1 Nr. 3 ALG). Eine solche Abgabe lag nach
§ 21 Abs. 1 ALG vor, wenn das Eigentum an den landwirtschaftlich genutzten Flächen
mit Ausnahme der stillgelegten Flächen auf einen Dritten übergegangen ist.7 Mit Beschl.

5 Die HöfeO wird nach ihrem Geltungsbereich auch als nordwestdeutsche HöfeO bezeichnet.
6 Ruby, ZEV 2006, 351, 352; Hannes/Roemer, S. 1340.
7 Neben der Eigentumsübertragung sah das ALG noch weitere Möglichkeiten der Abgabe des landwirtschaftli-

chen Betriebes vor, so z.B. in § 21 Abs. 2 Nr. 1 ALG die langjährige Verpachtung der landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen, wobei die Pachtdauer mindestens neun Jahre betragen musste.

§ 1 Einführung
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v. 23.5.2018 hat das BVerfG jedoch § 11 Abs. 1 Nr. 3 ALG für verfassungswidrig und
unanwendbar erklärt, da das ALG keine Härtefallregelung für die Fälle einer Unzumut-
barkeit der Hofabgabe vorgesehen habe.8 In Reaktion auf diese Entscheidung hat der
Gesetzgeber nicht etwa eine Härtefallregelung eingeführt, sondern § 11 Abs. 1 Nr. 3
sowie § 21 und § 22 ALG ersatzlos aufgehoben.9 Eine Hofabgabe ist somit nicht mehr
Voraussetzung für den Bezug der Altersrente nach dem ALG.

C. Die Zersplitterung des Landwirtschaftserbrechts

6Der BGB-Gesetzgeber konnte sich nicht zu einer umfassenden und einheitlichen Sonder-
regelung für die Vererbung und Übergabe landwirtschaftlicher Betriebe entscheiden. Er
beließ es vielmehr bei der Aufnahme weniger Einzelbestimmungen in das BGB (§§ 2049,
2312, 1515 Abs. 2 BGB). Gleichzeitig ließ er in Art. 64 EGBGB das Fortbestehen der bei
Inkrafttreten des BGB geltenden landesgesetzlichen Vorschriften über das Anerbenrecht
hinsichtlich land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke zu, jedoch mit der Vorgabe, dass
die Landesgesetze das Recht des Erblassers, über die dem Anerbenrecht unterliegenden
Grundstücke von Todes wegen zu verfügen, nicht beschränken können. Der Rechts-
zustand ist nach wie vor zersplittert. Es können folgende Geltungsbereiche unterschieden
werden:

I. Die HöfeO

7Die HöfeO ist ein Bundesgesetz, das jedoch als partiell geltendes Bundesrecht (Art. 124
GG) nur in den Bundesländern der ehemaligen britischen Zone, also in Hamburg, Nord-
rhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein gilt. Sie wird auch als nord-
westdeutsche Höfeordnung bezeichnet.

Hof i.S.d. HöfeO ist nach § 1 Abs. 1 S. 1 HöfeO eine land- oder forstwirtschaftliche
Besitzung, die im Gebiet eines der vier genannten Bundesländer liegt und folgende wei-
tere Voraussetzungen erfüllt:

& sie muss eine zu ihrer Bewirtschaftung geeignete Hofstelle haben,
& der für die Besitzung zuletzt festgestellte Grundsteuerwert muss mindestens

54.000 EUR betragen,10

8 BVerfG NJW 2018, 3007.
9 Durch Gesetz vom 18.12.2018, BGBl I, 2651.

10 Eine Besitzung mit einem Grundsteuerwert von weniger als 54.000 EUR, jedoch von mindestens
27.000 EUR wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 2 HöfeO Hof, wenn der Eigentümer die Hofeigenschaft durch Hof-
einführungserklärung und Eintragung des Hofvermerks im Grundbuch begründet. Zur Hofeinführungs-
erklärung näher in § 3 Rdn 15 ff.
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& die Besitzung muss im Alleineigentum einer natürlichen Person oder im gemein-
schaftlichen Eigentum von Ehegatten stehen oder zum Gesamtgut einer fortgesetz-
ten Gütergemeinschaft gehören (§ 1 Abs. 1 HöfeO) oder im gemeinschaftlichen Ei-
gentum von Lebenspartnern nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz (§ 19 HöfeO)
stehen.

8 Kennzeichnend für die HöfeO sind insbesondere: (zu weiteren Einzelheiten der HöfeO
vgl. § 2 Rdn 1 ff.)

& die höferechtliche Sondernachfolge:
der Hof geht mit dem Tode des Hofeigentümers auf den Hoferben über (§ 4 HöfeO),
der mit dem Hoferbfall ohne weitere Vollzugsakte Alleineigentümer des Hofes wird.
Hoferbe und lebzeitiger Hofnachfolger kann immer nur eine Person werden, § 4 S. 1
HöfeO;11

& Wirtschaftsfähigkeit des Hofnachfolgers:
Hoferbe und lebzeitiger Hofnachfolger kann grundsätzlich nur werden, wer wirt-
schaftsfähig ist (§ 6 Abs. 6 HöfeO), d.h. nach seinen Fähigkeiten, Kenntnissen und
seiner Persönlichkeit in der Lage ist, den Hof selbstständig ordnungsgemäß zu bewirt-
schaften (§ 6 Abs. 7 HöfeO)

& Abfindungsprivilegien des Hoferben:
Im Interesse des Fortbestands des Hofes erhalten die weichenden Erben nur eine Ab-
findung, die weit unter dem Verkehrswert des Hofes liegt (§ 12 HöfeO);

& Nachabfindungsansprüche der weichenden Erben:
Falls der Hoferbe innerhalb von zwanzig Jahren den Hof oder Teile des Hofes
veräußert oder in sonstiger Weise nichtlandwirtschaftlich gewinnbringend nutzt, so
stehen den weichenden Erben gemäß § 13 HöfeO Nachabfindungsansprüche zu.

& Fakultatives Höferecht:
Der Eigentümer, der die Geltung der HöfeO nicht wünscht, kann die Hofeigenschaft
aufheben (§ 1 Abs. 4 S. 1 Höfe). Er kann sie auch (wieder) einführen (§ 1 Abs. 4 S. 2
HöfeO). Ausführlich hierzu § 3 Abschn. A., § 3 Rdn 1 ff.

II. Landesrechtliche Anerbengesetze

9 In einigen Bundesländern bestehen – als Landesrecht – teilweise eigene Anerbenrechte
über land- und forstwirtschaftliche Betriebe, die über Art. 64 EGBGB fortgelten oder
später erlassen worden sind. So in Bremen das Bremische Höfegesetz für Höfe, die in
der Höferolle eingetragen sind, in Rheinland-Pfalz das Rheinland-Pfälzische Gesetz
über die Höfeordnung für land- und forstwirtschaftliche Betriebe, die in der Höferolle

11 Ausnahme Ehepaare: Ein Hof kann auch an ein Ehepaar vererbt oder übertragen werden, vgl. BGH NJW 1960,
1251.

§ 1 Einführung
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eingetragen sind, in Hessen die Hessische Landgüterordnung für Landgüter, die in der
Landgüterrolle eingetragen sind, sowie in Baden-Württemberg in Teilen des ehemali-
gen Landes Baden das „Badische Gesetz, die geschlossenen Hofgüter betreffend“ für
Schwarzwaldhöfe, die als geschlossene Hofgüter im Grundbuch eingetragen sind.12 Diese
Landesanerbengesetze, die im Übrigen fakultativ sind, spielen in der Praxis nur eine
geringe Rolle13 und werden hier nicht behandelt.

10In Brandenburg gilt seit dem 21.6.2019 eine eigenständige Höfeordnung.14 Die Bran-
denburgische HöfeO lehnt sich sehr eng an die nordwestdeutsche HöfeO an.15

11Die landesrechtlichen Anerbengesetze sehen für die Rechtsnachfolge in den Hof unter-
schiedliche Systeme vor. Einige Bundesländer folgen dem System, das für die nordwest-
deutsche HöfeO kennzeichnend ist: Der Hof geht mit dem Tode des Erblassers im Wege
der Sonderrechtsnachfolge unmittelbar und ohne weitere Vollzugsakte in das Allein-
eigentum des Hoferben über. Diesem System folgen die landesrechtlichen Anerbenge-
setze in Brandenburg, Bremen und Rheinland-Pfalz.

Demgegenüber sehen die Hessische Landgüterordnung und das Badische Gesetz, die ge-
schlossenen Hofgüter betreffend ein Übernahmerecht des Hoferben vor: Der Hoferbe
wird, wenn mehrere Erben vorhanden sind, nicht bereits mit dem Tode des Erblassers Ei-
gentümer des Hofes. Vielmehr erhält er das Recht, den Hof, der zunächst in den allgemei-
nen Nachlass fällt, zu Alleineigentum zu übernehmen.

III. Landgutrecht des BGB: Einzelheiten

12In den übrigen Bundesländern, in denen weder die HöfeO noch eigene Landesanerben-
gesetze gelten – das trifft zu auf Bayern, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt das Saarland und auf Teile von Baden-Württemberg – oder die
Parteien ihre Anwendung ausgeschlossen haben,16 gilt das Landgutrecht des BGB mit
Bewertungsprivilegien für den Erben oder Übernehmer des Landguts (§§ 2049, 2312
BGB). Ferner besteht dort die Möglichkeit einer gerichtlichen Zuweisung des landwirt-
schaftlichen Betriebes an einen von mehreren Miterben gemäß § 13 GrdStVG.

12 Zu Einzelheiten dieser Landesanerbenrechte vgl. Grüneberg/Weidlich, Art. 64 EGBGB Rn 2; die Landesaner-
bengesetze sind abgedruckt bei Graß, Landwirtschaftserbrecht, S. 551 ff.

13 Die Landesanerbengesetze werden als weitgehend „totes Recht“ bezeichnet, Netz, RdL 2004, 1, 3; Ruby, ZEV
2006, 351, 352.

14 GVBl für das Land Brandenburg Nr. 28 v. 20.6.2019.
15 Zu Einzelheiten vgl. Seutemann, RdL 2019, 280, sowie Tumlirsch, AUR 2020, 6. Zu ersten Erfahrungen mit

der Brandenburgischen Höfeordnung vgl. Seutemann, RdL 2023, 113.
16 Wie insbesondere im Geltungsbereich der HöfeO durch Hofaufgabeerklärung gemäß § 1 Abs. 4 S. 1 HöfeO.
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1. Bewertungsprivileg

13 Das Landgutrecht des BGB begünstigt den Übernehmer eines Landguts, indem es für
die Bewertung des Landguts nicht den Verkehrswert, sondern den in der Regel deutlich
niedrigeren Ertragswert ansetzt (§§ 2049, 2312 BGB). Die Begünstigung wird mit
dem agrarpolitischen Interesse an der Erhaltung leistungsfähiger landwirtschaftlicher
Betriebe in einer Hand begründet.17

Nach § 2049 BGB Abs. 1 BGB ist im Zweifel anzunehmen, dass das Landgut zum Er-
tragswert angesetzt werden soll, wenn der Erblasser angeordnet hat, dass ein Miterbe
das Recht haben soll, ein zum Nachlass gehörendes Landgut zu übernehmen.

14 Nach § 2312 BGB ist der Ertragswert des Landguts aber auch für die Berechnung des
Pflichtteils maßgebend, und hier entfaltet das Bewertungsprivileg in der Praxis seine be-
sondere Bedeutung. Die Ansprüche der Pflichtteilsberechtigten bemessen sich gemäß
§ 2312 BGB nach dem – niedrigeren – Ertragswert, wenn, bei Vorhandensein mehrerer
Erben, der Erblasser angeordnet hat oder nach § 2049 BGB anzunehmen ist, dass einer
von mehreren Erben das Recht haben soll, ein zum Nachlass gehörendes Landgut zum
Ertragswert zu übernehmen (§ 2312 Abs. BGB) oder, bei Vorhandensein nur eines Erben,
wenn der Erblasser angeordnet hat, dass der Berechnung des Pflichtteils der Ertragswert
zugrunde gelegt werden soll (§ 2312 Abs. 2 BGB).

15 Die Vorschriften der §§ 2049 und 2312 BGB gelten nicht nur in den Fällen, in denen der
Erblasser das Übernahmerecht und die Geltung des Ertragswerts durch Verfügung von
Todes wegen angeordnet hat, sondern auch im Falle einer lebzeitigen Übergabe des
Landguts.18 Voraussetzung hierfür ist, dass der Erblasser im Übergabevertrag eine dahin-
gehende Willenserklärung abgegeben hat und die Eigenschaft als Landgut im Zeitpunkt
des Erbfalls noch oder wieder besteht.19 Ist der Ertragswert höher als der Verkehrswert, so
ist der Verkehrswert maßgeblich.20

Nicht mit dem Ertragswert, sondern – zur Vermeidung einer „Überprivilegierung“ des
Erben – mit dem Verkehrswert anzusetzen sind hingegen diejenigen zum Landgut gehö-
rende Grundstücke, die baureif oder – aufgrund amtlicher Genehmigung zum Abbau von
Kiesvorkommen – auskiesungsreif sind, sofern sie sich ohne Gefahr für die dauernde
Lebensfähigkeit des Landguts aus diesem herauslösen lassen.21

17 BGH NJW 1995, 1352; BGH NJW-RR 1992, 770; Grüneberg/Weidlich, § 2049 Rn 1.
18 BGH NJW 1964, 1414, 1415; BGH NJW 1995, 1352.
19 BGH NJW 1995, 1352, insoweit unter Aufgabe von BGH NJW 1964, 1414, 1416.
20 MüKo-BGB/Ann, § 2049, Rn 8.
21 BGH NJW 1987,1260 zu baureifen Grundstücken; BGH NJW-RR 1992, 66 zu auskiesungsreifen Grundstü-

cken.
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2. Begriff des Landguts

16Der Begriff „Landgut“, der vom Gesetz nicht definiert wird, setzt nach allgemeiner
Meinung eine „Besitzung voraus, die eine zum selbstständigen Betrieb der Landwirt-
schaft einschließlich der Viehzucht oder der Forstwirtschaft geeignete und bestimmte
Wirtschaftseinheit darstellt, und mit den nötigen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden ver-
sehen ist“.22 Sie muss eine gewisse Größe erreichen und für den Inhaber eine selbststän-
dige Nahrungsquelle darstellen, sie muss aber nicht eine bäuerliche Durchschnittsfamilie
ernähren können.23 Der Betrieb kann, wenn er zum erheblichen Teil zum Lebensunterhalt
seines Inhabers beiträgt, auch nebenberuflich geführt werden.24 Stets zusätzlich erforder-
lich ist die begründete Erwartung, dass der Betrieb weitergeführt oder, wenn die Bewirt-
schaftung aufgegeben ist, künftig wieder aufgenommen wird.25

3. Bestimmung des Ertragswertes

17Der Ertragswert bestimmt sich gemäß § 2049 Abs. 2 BGB nach dem Reinertrag, den das
Landgut nach seiner bisherigen wirtschaftlichen Bestimmung bei ordnungsgemäßer
Bewirtschaftung nachhaltig gewähren kann. Wie der Ertragswert im Einzelnen fest-
zustellen ist, sollte nach den Vorstellungen des Gesetzgebers nach Art. 137 EGBGB
den landesrechtlichen Vorschriften vorbehalten bleiben.26 Die meisten Bundesländer
haben Kapitalisierungsfaktoren festgelegt, mit denen der jährliche Reinertrag zu mul-
tiplizieren ist, um zum Ertragswert des Landguts zu gelangen. Der Vervielfältiger
beträgt in einigen Bundesländern 18, in anderen Bundesländern 25,27 so dass etwa in
Nordrhein-Westfalen der Ertragswert des Landguts mit dem 25-fachen des jährlichen
Reinertrags anzusetzen ist. Von der Ermächtigung, auch zu bestimmen, wie der Rein-
ertrag zu ermitteln ist, haben die Bundesländer keinen Gebrauch gemacht.28 In der
Praxis ist daher der Reinertrag regelmäßig durch ein Bewertungsgutachten eines Sach-
verständigen zu ermitteln.29

22 BGH NJW 1964, 1414, 1416; BGH NJW 1987, 951.
23 BGH NJW 1987,951; Grüneberg/Weidlich, § 2312 Rn 7.
24 BGH NJW 1987, 951.
25 BGH NJW-RR 1992, 770.
26 Graß, Landwirtschaftserbrecht, § 2049 BGB Rn 77.
27 Überblick über die Regelungen der einzelnen Bundesländer in Graß, Landwirtschaftserbrecht, § 2049 BGB

Rn 88 ff.
28 Grüneberg/Weidlich, § 2049 Rn 2; Graß, Landwirtschaftserbrecht, § 2049 Rn 78. Ausführlich zur Bewertung

landwirtschaftlicher Betriebe s. Pilz, Recht und Bewertung landwirtschaftlicher Betriebe, 3. Aufl. 2020.
29 Graß, Landwirtschaftserbrecht, § 2049 BGB Rn 78; von Garmissen in: Münchener Anwaltshandbuch Agrar-

recht, § 11, Rn 163.

C. Die Zersplitterung des Landwirtschaftserbrechts § 1

7



Reemers Publishing Services GmbH
O:/DAV/6353_Satz/3d/nv.6353.p0001.3d from 19.03.2026 12:28:38
3B2/APP 9.1.406; Page size: 148.00mm x 210.00mm

4. Begünstigter Personenkreis

18 Das pflichtteilrechtliche Bewertungsprivileg für Landgüter gilt nach § 2312 Abs. 3 BGB
nur dann, wenn der Erbe oder Übernehmer, der das Landgut erwirbt, selbst zu den nach
§ 2303 BGB pflichtteilsberechtigten Personen gehört. Nicht erforderlich ist, dass er
im konkreten Fall tatsächlich pflichtteilsberechtigt ist, so dass auch das durch seine Eltern
wegen § 2309 BGB ausgeschlossene Enkelkind zu dem nach § 2312 Abs. 3 BGB begüns-
tigen Personenkreis gehört.30

19 Privilegiert ist darüber hinaus nur der Erwerb des Landguts durch eine Einzelperson,
nicht aber der Erwerb durch mehrere Personen, z.B. zu Miteigentum nach Bruchteilen.31

Insoweit bestehen Parallelen zum Höferecht der HöfeO, das nur die Vererbung oder
lebzeitige Übertragung des Hofes an eine Person zulässt.32 Wird daher das Landgut an
mehrere Personen übertragen oder hat der Erblasser durch Verfügung von Todes wegen
angeordnet, dass mehrere Erben das Landgut erhalten sollen, so ist es mit dem Verkehrs-
wert und nicht lediglich mit dem Ertragswert anzusetzen.33

Das Bewertungsprivileg des § 2312 BGB soll ferner dann nicht anwendbar sein, wenn
lediglich ein Miteigentumsanteil an einem Landgut vererbt oder übertragen wird.34

Dies würde bei Landgütern, die im Miteigentum von Ehegatten stehen, zu dem unbefrie-
digenden Ergebnis führen, dass dem überlebenden Ehegatten, der den Miteigentums-
anteil des anderen Ehegatten als dessen Alleinerbe oder als Übernahmeberechtigter erhält
und den Betrieb fortführt, die Bewertungsvergünstigung des § 2312 BGB verwehrt
bliebe. Daher wird in diesen Fällen teilweise die Anwendbarkeit der §§ 2049, 2312
BGB bejaht und dem überlebenden Ehegatten der Ansatz des Ertragswertes zugebilligt.35

Anders als im Höferecht der HöfeO (vgl. § 6 Abs. 6 S. 1 HöfeO) muss der Übernehmer
eines Landguts nicht wirtschaftsfähig sein.36

5. Nachabfindungsansprüche

20 Das Landgutrecht des BGB enthält, anders als die HöfeO in § 13 BGB oder die meisten
Landesanerbengesetze,37 keine Bestimmungen zur Nachabfindungspflicht für den Fall,

30 Ruby, ZEV 2007, 263, 265.
31 BGH FamRZ 1977, 195; Ruby, ZEV 2007, 263, 265; Graß, Landwirtschaftserbrecht, § 2049 BGB Rn 53.
32 Ausnahme: Vererbung oder Übertragung an Ehegatten, vgl. BGH NJW 1960, 251; Roemer, RNotZ 2015, 556.
33 BGH NJW 1973, 995; BGH FamRZ 1977, 195; Graß, Landwirtschaftserbrecht, § 2049 BGB Rn 53; MüKo-

BGB/Fest, § 2049, Rn 5.
34 BGH NJW 1973, 995. Ausnahme: Die Vererbung eines gütergemeinschaftlichen Anteils an einem Landgut,

BGH FamRZ 1983, 1220.
35 Ruby, ZEV 2007, 263, 266; Weidlich, ZEV 1996, 380.
36 Graß, Landwirtschaftserbrecht, § 2049 BGB Rn 66 ff., die dieses Ergebnis allerdings kritisiert.
37 Z.B das Rheinland-Pfälzische Gesetz über die Höfeordnung in § 26.

§ 1 Einführung

8



Reemers Publishing Services GmbH
O:/DAV/6353_Satz/3d/nv.6353.p0001.3d from 19.03.2026 12:28:38
3B2/APP 9.1.406; Page size: 148.00mm x 210.00mm

dass der Erbe oder Übernehmer eines Landguts dieses nach dem Erwerb ganz oder teil-
weise veräußert. Nachabfindungsansprüche gegen den Erben oder Übernehmer eines
Landguts kommen daher nach Ansicht des BGH nicht in Betracht.38 In der Literatur
wird dagegen teilweise mit unterschiedlicher Begründung eine Nachabfindungspflicht
insbesondere im Falle einer späteren Veräußerung auch für Landgüter im Sinne der
§§ 2049, 2312 BGB befürwortet.39

Regelungen zur Nachabfindung können jedoch vertraglich vereinbart werden, z.B. in
Anlehnung an § 13 HöfeO.40

IV. Die Zuweisung landwirtschaftlicher Betriebe nach dem GrdStVG

21Ein landwirtschaftlicher Betrieb, der einer durch gesetzliche Erbfolge entstandenen Er-
bengemeinschaft gehört, kann nach § 13 GrdStVG durch Beschluss des Landwirt-
schaftsgerichts auf Antrag einem Miterben zu Alleineigentum zugewiesen werden.

Die Zuweisung ist nach § 14 Abs. 1 GrdStVG nur zulässig, wenn der Betrieb mit einer zur
Bewirtschaftung geeigneten Hofstelle versehen ist und seine Erträge ohne Rücksicht auf
die privatrechtlichen Belastungen im Wesentlichen zum Unterhalt einer bäuerlichen
Familie ausreichen. Die Zuweisung ist darüber hinaus nur zulässig, wenn sich die Erben
über die Auseinandersetzung nicht einigen oder eine von ihnen vereinbarte Auseinander-
setzung nicht vollzogen werden kann (§ 14 Abs. 2 GrdStVG). Die Zuweisung ist nach
§ 14 Abs. 3 GrdStVG unzulässig, solange die Auseinandersetzung nach § 2044 BGB aus-
geschlossen oder ein zu ihrer Bewirkung berechtigter Testamentsvollstrecker vorhanden
ist oder ein Miterbe ihren Aufschub nach §§ 2043, 2045 BGB verlangen kann.

22Der landwirtschaftliche Betrieb ist demjenigen Miterben zuzuweisen, dem er nach dem
wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Erblassers zugedacht war. Bei der Zuweisung
nach dem mutmaßlichen Erblasserwillen kommt einem Abkömmling kein grundsätzli-
cher Vorrang vor dem überlebenden Ehegatten zu.41 Die Zuweisung an einen Miterben,
der nicht Abkömmling oder Ehegatte des Erblassers ist, ist nur zulässig, wenn dieser
den Betrieb bewohnt und bewirtschaftet oder mitbewirtschaftet. Einem Miterben, der

38 Vgl. BGH NJW 1987, 1260, 1262, dem zufolge es im Bereich der §§ 2049, 2312 BGB „nach dem Gesetzes-
wortlaut und nach allgemeiner Auffassung keine ‚Nachabfindungen’ gibt“. Kritisch Graß, Landwirtschafts-
erbrecht, § 2312 BGB, Rn 2 ff. Vgl. aber auch die Entscheidung BGH NJW-RR 1992, 66, in welcher zum
Landgut gehörende auskiesungsreife Grundstücke mit dem Verkehrswert angesetzt wurden, u.a. mit der Be-
gründung, dass auf diese Weise zugleich für solche Fälle vorgebeugt werde, „in denen sich die Rechtsprechung
andernfalls bei späteren Grundstücksverkäufen des Erben genötigt sehen könnte, nach Wegen für ‚Nachabfin-
dungen’ zu suchen“.

39 Graß, Landwirtschaftserbrecht, § 2312 BGB Rn 2 ff.
40 von Garmissen in: Münchener Anwaltshandbuch Agrarrecht, § 11, Rn 171.
41 OLG Brandenburg ZErb 2016, 81 m. Anm. Wirich.

C. Die Zersplitterung des Landwirtschaftserbrechts § 1
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zu einer Übernahme des Betriebes nicht bereit oder zu seiner ordnungsgemäßen Bewirt-
schaftung nicht geeignet ist, darf der Betrieb nicht zugewiesen werden (§ 15 GrdStVG).
Für die Frage der persönlichen Eignung des Zuweisungsempfängers kommt es nicht auf
den Zeitpunkt des Erbfalls, sondern auf den Zeitpunkt der gerichtlichen Zuweisungsent-
scheidung an.42

23 Wird der Betrieb einem Miterben zugewiesen, so steht den anderen Miterben anstelle
ihres Erbteils ein Anspruch auf Geldabfindung zu. Die Abfindung bemisst sich nach
dem Wert ihres Anteils am zugewiesenen Betrieb. Hierbei ist der Betrieb jedoch im
Interesse seiner Fortführung nicht mit dem Verkehrswert, sondern lediglich mit dem –
in der Regel erheblich niedrigeren – Ertragswert anzusetzen (§ 16 Abs. 1 GrdStVG).
Auf Antrag eines Miterben kann das Landwirtschaftsgericht bei der Zuweisung anordnen,
dass der Miterbe statt in Geld ganz oder teilweise durch Übereignung eines Grundstücks
abzufinden ist (§ 16 Abs. 4 GrdStVG).

Ähnlich wie die HöfeO43 und die Landesanerbengesetze sieht auch das Grundstücksver-
kehrsgesetz Nachabfindungsansprüche vor, wenn der Erwerber des zugewiesenen land-
wirtschaftlichen Betriebes innerhalb von fünfzehn Jahren nach dem Erwerb durch
Veräußerung oder auf andere Weise, die den Zwecken der Zuweisung fremd ist, erhebli-
che Gewinne aus dem Betrieb zieht (§ 17 Abs. 1 GrdStVG).

42 BGH AUR 2025, 111.
43 Vgl. § 13 HöfeO.

§ 1 Einführung
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§ 2 Vertragsgegenstand „landwirtschaftlicher
Betrieb“

A. Hof im Sinne der HöfeO

I. Begriff des Hofes

1Hof im Sinne der HöfeO ist nach § 1 Abs. 1 S. 1 HöfeO eine im Gebiet der Bundesländer
Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen oder Schleswig-Holstein belegene
land- oder forstwirtschaftliche Besitzung mit einer zu ihrer Bewirtschaftung geeigneten
Hofstelle, die im Alleineigentum einer natürlichen Person oder im gemeinschaftlichen
Eigentum von Ehegatten (Ehegattenhof) oder im gemeinschaftlichen Eigentum von
Lebenspartnern nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz (Lebenspartnerhof, § 19 HöfeO)
steht oder zum Gesamtgut einer fortgesetzten Gütergemeinschaft gehört, sofern der für
die Besitzung zuletzt festgestellte Grundsteuerwert mindestens 54.000 EUR beträgt (sog.
Ist-Hof). Eine Besitzung, die einen Grundsteuerwert von weniger als 54.000 EUR, min-
destens jedoch einen solchen von 27.000 EUR hat, wird gemäß § 1 Abs. 1 S. 2 HöfeO
Hof, wenn der Eigentümer erklärt, dass sie Hof sein soll und der Hofvermerk daraufhin
im Grundbuch eingetragen wird (sog. Kann-Hof).

Die Hofvoraussetzungen „Grundsteuerwert von mindestens 54.000 EUR“ (beim Ist-Hof)
bzw. „Grundsteuerwert von mindestens 27.000 EUR“ (beim Kann-Hof) sind durch das
Gesetz zur Änderung der Höfeordnung und zur Änderung der Verfahrensordnung für
Höfesachen vom 4.12.20241 mit Wirkung vom 1.1.2025 an die Stelle der bisherigen
Hofvoraussetzungen „Wirtschaftswert von 10.000 EUR“ (beim Ist-Hof) bzw. „Wirt-
schaftswert von mindestens 5.000 EUR“ (beim Kann-Hof) getreten.2

Der Notar, der mit der Vorbereitung und Gestaltung eines Hofübergabevertrages befasst
ist, sollte sich daher stets den Grundsteuerbescheid über den landwirtschaftlichen Betrieb
vorlegen lassen. Er benötigt ihn im Übrigen auch für die Berechnung der Gebühren gemäß
§ 48 GNotKG.

2Zum Hof im Sinne der HöfeO gehören die Bestandteile gemäß § 2 HöfeO sowie das
Hofeszubehör nach § 3 HöfeO (hierzu näher unten Abschn. V., Rdn 20 ff.).

1 BGBl 2024 I Nr. 395.
2 Das Gesetz ist notwendig geworden, weil nach dem Grundsteuerreformgesetz vom 26.11.2019, das in Reaktion

auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG NJW 2018, 1451) zur Verfassungswidrigkeit der Ein-
heitswerte für Zwecke der Grundsteuerbemessung ergangen war, ab dem 1.1.2025 keine Einheitswerte mehr
festgestellt werden. Die HöfeO in ihrer bis zum 31.12.2024 geltenden Fassung hatte jedoch an zwei Stellen
auf Einheitswerte abgestellt: In § 1 Abs. 1 S. 1 und 2 HöfeO bei der Festlegung eines Mindest-Wirtschaftswer-
tes als Hofvoraussetzung (der Wirtschaftswert bildete zusammen mit dem Wohnungswert den Einheitswert)
und in § 12 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 HöfeO bei der Bestimmung des für die Abfindung der weichenden Erben
maßgebenden Hofeswertes, der sich nach dem 1,5-fachen des Einheitswertes richtete.

§ 2
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